
Jahressonderzahlung für das Jahr 2012 (teilweise
Angestellter teilweise Beamter)
Beitrag von „undichbinweg“ vom 18. November 2012 15:28

Ganz interessante Frage, denn laut TV-l "Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis
stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung" (§ 20, Abs. 1 TV-L).

Allerdings, für Beamte gilt:

Der Anspruch auf Weihnachtsgeld ist an drei Voraussetzungen gebunden:

Sie stehen am ersten allgemeinen Arbeitstag des Monats Dezember als Beamtin bzw.
Beamter im Landesdienst.
Sie stehen

seit dem ersten nicht allgemein freien Tag des Monats Oktober ununterbrochen
oder
im laufenden Kalenderjahr insgesamt 6 Monate im öffentlichen Dienst.

Sie verbleiben bis mindestens 31. März des Folgejahres im öffentlichen Dienst.

Das könnte denn heißen, daß du nur das Beamten Sonderzahlung bekommst 

1
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